
Dr. Oliver Stettes, 1. Februar 2023, Aachen

"Bürgergeld und dann?„
Hearing Veranstaltung - Pro Arbeit e.V.

Von Hartz IV zum Bürgergeld
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➢ Anpassung der Regelbedarfe ab 1. Januar: keine ökonomische Bewertung möglich 

➢ Werturteil, wie hoch ein sozio-ökonomisches Existenzminimum sein soll

➢ Regelmäßige Anpassung sinnvoll

➢ Bagatellgrenze bei Rückforderungen (1.1.)

➢ Freibeträge für Schülerinnen/Schüler, Studierende und Auszubildende bis Ende 24. Lebensjahr bis 
Minijobschwelle (1.7.)

➢ Wohnen 

➢ Karenzzeit von 12 Monaten für Wohnen (1.1.)

➢ Angemessenheit der Heizkosten

➢ Änderung Hinzuverdienstregelungen (1.7.)

➢ Erhöhung des Freibetrags bei Hinzuverdienst im Bereich zwischen 520 € und 1.000 € von 20 % auf 30 % des 
erzielten Erwerbseinkommens

Geldleistungen
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1 Annahme, variiert im Einzelfall. 2 inkl. Kosten der Unterkunft. 3 Gleitzone bis 1600 Euro. 4 ohne Wohngeld 

Hartz IV Bürgergeld
nicht erwerbstätig

Regelsatz 449 502
Kosten der Unterkunft1 500 500
Bedarf (= verfügbares Einkommen) 949 1.002
Minijob (400 €)

Nettoeinkommen 400 400
Absetzbeträge 100 + 0,2*300=160 100 + 0,2*300=160

Ergänzende Grundsicherung2 709 762
Verfügbares Einkommen 1.109 1.162
Teilzeitbeschäftigung (1.000 €)

Nettoeinkommen3 855 855

Absetzbeträge 100 + 0,2*900 = 280 100 + 0,2*420+ 0,3*480=328
Ergänzende Grundsicherung2 374 475
Verfügbares Einkommen 1.229 1.330
Vollzeitbeschäftigung (2.000 €)

Nettoeinkommen 1.447 1.447
Ergänzende Grundsicherung 0 0
Verfügbares Einkommen4 1.447 1.447

Beispielsrechnungen für alleinstehende Person - Euro

Lohnt sich Arbeit? - Hinzuverdienstregelung im Fokus

Wer (mehr) arbeitet,
hat ein höheres
verfügbares Einkommen.
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1 Annahme, variiert im Einzelfall. 2 inkl. Kosten der Unterkunft. 3 Gleitzone bis 1600 Euro. 4 ohne Wohngeld 

▪ Anreiz für Ausdehnung der 
Arbeitszeit, dass MJ in soz.-pfl. TZ 
umgewandelt wird, wird durch 
Reform verstärkt. 
=>  = + 48€

▪ Anreiz für Ausdehnung der 
Arbeitszeit, dass TZ in VZ 
umgewandelt wird, wird durch 
Reform geschwächt. 
=>  = -48€

▪ Bei 12€ Mindestlohn arbeitet VZ 83 
Stunden mehr als TZ für 117€ netto 
zuätzlich.

➢ Fazit: Damit bleiben die Anreize, durch 
Ausweitung der Arbeitszeiten letztlich 
aus dem Grundsicherungsbezug 
herauszuwachsen, überschaubar.

Hartz IV Bürgergeld
nicht erwerbstätig

Bedarf (= verfügbares Einkommen) 949 1.002
Minijob (400 €)

Absetzbeträge +160 +160

Verfügbares Einkommen 1.109 1.162
Teilzeitbeschäftigung (1.000 €)

Nettoeinkommen3

Absetzbeträge +280 +328
Ergänzende Grundsicherung2

Verfügbares Einkommen 1.229 1.330
Vollzeitbeschäftigung (2.000 €)

Nettoeinkommen 1.447 1.447
Ergänzende Grundsicherung 0 0
Verfügbares Einkommen4 1.447 1.447

Beispielsrechnungen für alleinstehende Person - Euro

Lohnt sich Arbeit? - Hinzuverdienstregelung im Fokus



6Dr. Oliver Stettes, Hearing von Pro Arbeit e.V., 1.2.2023, Aachen

Bildquelle: pixabay

(1.1.)

Vermögen

Hartz IV Neu (Bürgergeld)
Kraftfahrzeug Angemessenes Kfz für jede erwerbsfähige Person. 

Angemessenheit nach Rechtsprechung; 7.500 Euro 
gelten als in jedem Fall angemessen.

Angemessenes Kfz für jede erwerbsfähige Person. 
Angemessenheit wird vermutet, wenn Antragsteller dies 
erklärt. Eine Prüfung entfällt.

Altersvorsorgevermögen Geförderte Altersvorsorge: unbegrenzt 
nicht vorzeitig verwertbare Altersvorsorge: 750 Euro je 
Lebensjahr (z. B. Paar, jeweils 50 Jahre 75.000 Euro)

Geförderte Altersvorsorge: unbegrenzt; 
sonstige Altersvorsorge: unbegrenzt, sofern als 
Versicherungsvertrag.
Für Selbstständige: alle Vorsorgeformen in Höhe des 
durchschnittlichen Rentenbeitrags.

Grundfreibetrag 150 Euro je Lebensjahr für jede volljährige Person, 
mindestens 3.100 Euro, maximal 10.050 Euro  
zzgl. 750 Euro je Leistungsberechtigten

15.000 Euro pro Person

Immobilien angemessene selbst bewohnte Immobilie; 
Angemessenheit nach Rechtsprechung: 130 qm für 4-
Personen-Haushalt +/- 20 qm für jede weitere/fehlende 
Person, Umstände im Einzelfall maßgeblich

Selbst bewohnte Immobilie max. 140 qm (Haus) bzw. 
130 qm (Eigentumswohnung). Bei mehr als 4 Personen 
in der Bedarfsgemeinschaft +20 qm je Person, kein 
Abzug bei kleineren Bedarfsgemeinschaften
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Vermögen

Hartz IV Neu (Bürgergeld)
Karenzzeit Keine In den ersten zwei Jahren ersten 12 Monaten keine 

Vermögensprüfung. Anrechnung nur, wenn nach 
Selbsterklärung erhebliches Vermögen von mehr als 
60.000 40.000 Euro für Leistungsberechtigten + 30.000
15.000 Euro für jede weitere Person in der 
Bedarfsgemeinschaft vorliegt. In diesem Fall gilt die 
übliche Vermögensprüfung mit erhöhten Freibeträgen.

Beispielrechnung für ein Paar, 
beide 50 Jahre

Grundfreibetrag: 16.500 Euro.
Altersvorsorge: 75.000 Euro + geförderte Altersvorsorge 
(Riester) in unbegrenzter Höhe.
Immobilie: 90 qm
Zwei Kfz.

Bis zwei Jahre 12 Monate: 90.000 55.000 Euro zzgl.
Immobilie ohne Beschränkung.
Nach zwei Jahren 12 Monaten: Grundfreibetrag: 30.000 
Euro. 
Altersvorsorge: unbegrenzt, soweit als 
Versicherungsvertrag oder gefördert (Riester).
Immobilie: 140 qm
Zwei Kfz 



Aufhebung Sanktionsmoratorium

Pflichtverletzungen

1. Minderung für einen Monat um 10 %

2. Minderung für zwei Monate um 20 %

3. Minderung für drei Monate um 30 %

Meldeversäumnisse

➢ 10 % je Fall

Neu:

➢ Keine Altersdifferenzierung, stattdessen 
Beratungsangebot für u25-Jährige

➢ Persönliche Anhörung

Evaluationsforschung zeigt, dass Sanktionen eine 
beschleunigte Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bei den 
Betroffenen bewirken. Ursprünglich angedachte Aufhebung 
wäre kontraproduktiv gewesen.
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(1.1.)

Aus Sanktionen werden Leistungsminderungen
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➢ Abschaffung des Vermittlungsvorrangs (1.1.)

➢ Qualifizierung (1.7.)

➢ Entfristung Weiterbildungsprämie / monatliches Weiterbildungsgeld / Bürgergeldbonus

➢ Streichung des Verkürzungsgebots / Förderung von Grundkompetenzen

➢ Kooperationsplan anstelle Eingliederungsvereinbarung (1.7.)

➢ Schlichtungsvereinbarungen (1.7)

➢ Entfristung sozialer Arbeitsmarkt (1.1.)

➢ Ganzheitliches Coaching-/Betreuungsangebot (1.7.)

➢ Sonderregelungen Älterer (1.1.)

➢ Ältere erwerbsfähige Leistungsberechtigte müssen nicht vorzeitig die Altersrente in Anspruch nehmen.

➢ Aufhebung der Sonderregelung, wonach Ältere nach einem Jahr des Leistungsbezugs nicht mehr als 
arbeitslos erfasst werden

Beratung, Vermittlung, Leistungen zur Eingliederung



www.iwkoeln.de

stettes@iwkoeln.de

0221 – 4981 697

Leiter des Themenclusters
Arbeitswelt und Tarifpolitik

Dr. Oliver Stettes
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